
  

    Amtliche Bekanntmachung 

    des Magistrats der Stadt Zwingenberg 

 

 

Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt Zwingenberg 
hier: 5. Änderung 
 

Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung i. d. F. der Bekanntmachung 
vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung des 
Hessischen Kommunalwahlgesetzes und anderer Vorschriften aus Anlass der Corona-
Pandemie vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), der §§ 1, 2 und 7 des Gesetzes über kommunale 
Abgaben in der Fassung vom 24. März 2013 (GVBl. 2013, 134), zuletzt geändert durch Art. 1 
des Gesetzes vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 247) hat die Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Zwingenberg am 23.05.2024 folgende 5. Änderung zur Satzung über die Erhebung einer 
Hundesteuer im Gebiet der Stadt Zwingenberg beschlossen: 
 
 

 

§ 5  Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

 
(4) Als gefährliche Hunde gelten Hunde der Rassen und Gruppen sowie deren Kreuzungen 
untereinander oder mit anderen Hunden, deren Gefährlichkeit nach § 2 Abs. 1 Satz 2 der 
Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden vom 22.01.2003 
(GVBl. I S. 54) in der jeweils geltenden Fassung vermutet wird, oder die nach § 2 Abs. 2 
der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden vom 22.01.2003 
(GVBl. I S. 54) in der jeweils geltenden Fassung gefährlich sind. 
 
 
 
§ 5 Abs. 5 und Abs. 6 werden gestrichen. 
 

 

§ 6  Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

 
(2) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für 
 
1. Diensthunde von Polizei- und Zollbeamten, wenn diese auf Weisung des Dienstherrn in 
den Haushalt aufgenommen werden, auf Kosten des Dienstherrn angeschafft wurden und 
in dessen Eigentum verbleiben und die Unterhaltskosten im Wesentlichen aus öffentlichen 
Mitteln bestritten werden, 
 
2. Hunde, die als Rettungshunde verwendet werden und welche die dafür vorgesehene  
Prüfung vor Leistungsprüfern eines von der Stadt anerkannten Vereins oder Verbandes mit  
Erfolg abgelegt haben; die Ablegung der Prüfung ist durch Vorlage eines Prüfungs-
zeugnisses nachzuweisen und die Verwendung des Hundes in geeigneter Weise glaubhaft 
zu machen. Die Anerkennung des Vereins oder Verbandes erfolgt auf Antrag, wenn 

 

 



glaubhaft gemacht wird, dass die antragstellende Vereinigung über hinreichende Sachkunde 
und Zuverlässigkeit für die Durchführung der Leistungsprüfung verfügt. 
 
3. Hunde, die von ihren Halterinnen oder Haltern aus einem Tierheim im Einzugsgebiet der 
Stadt Zwingenberg erworben wurden. Als Einzugsgebiet gilt der Umkreis von nicht mehr als 
50 Kilometer. Die Steuerbefreiung gilt für die ersten 12 Monate nach Übernahme aus dem 
Tierheim. 
 
 
§ 7 wird wie folgt geändert: 
 
Hundebestandsaufnahme 
 
(1) Der Magistrat kann zur Sicherung der Gleichmäßigkeit der Erhebung der Hundesteuer im 
zeitlichen Abstand von nicht weniger als zwei Jahren allgemeine Erhebungen des Hunde-
bestandes (Hundebestandsaufnahme) anordnen. Der Magistrat weist vor Durchführung 
öffentlich in geeigneter Form auf die Hundebestandsaufnahme hin. 
(2) Die Stadt kann sich zur Durchführung der Hundebestandsaufnahme Dritter bedienen, 
wenn der Magistrat dies anordnet. § 4 des Hessischen Datenschutzgesetzes in der Fassung 
vom 7. 1. 1999 (GVBl. I S. 98), geändert durch Gesetz vom 20. Mai 2011 (GVBl. I S. 208) gilt 
entsprechend. 
(3) Grundstückseigentümer, Haushaltsvorstände und deren Stellvertreter sind verpflichtet, 
den Beauftragten der Stadt auf Nachfrage über die auf dem Grundstück, im Haushalt oder 
Betrieb gehaltenen Hunde und deren Halter wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen (§ 4 Abs. 1 
Nr. 3a KAG in Verbindung mit § 93 AO). Zur wahrheitsgemäßen Auskunftserteilung ist auch 
der Hundehalter verpflichtet. 
(4) Bei Durchführung von Hundebestandsaufnahmen sind die Grundstückseigentümer, 
Haushaltsvorstände sowie deren Stellvertreter zur wahrheitsgemäßen Ausfüllung der 
ihnen vom Steueramt übersandten Nachweisungen innerhalb der vorgeschriebenen 
Fristen verpflichtet (§ 4 Abs. 1 Nr. 3a KAG in Verbindung mit § 93 AO). 
(5) Durch das Ausfüllen der Fragebögen oder die mündliche Auskunftserteilung wird die 
Verpflichtung zur An- und Abmeldung nach § 9 nicht berührt 
 
 
 
 
 
 
Die vorstehende Änderung tritt zum 01.07.2024 in Kraft. 
 
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 
 
 
DER MAGISTRAT DER 
STADT ZWINGENBERG 
 
 
Zwingenberg, den 03.06.2024 
 
 
 
Dr. Habich 
Bürgermeister 
 

 


